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Auskunftsersuchen  nach  dem  Verbraucherinformationsgesetz (VIG)'

 ,cGuten  Tag■؛
اد..' ٠- ؛:؛

hiermit wird  Ihrem  Antrag  auf Auskunft  nach  dem VIG  stattgegeben.

Die beantragte Auskunft erfolgt durch postalische Übersendung der angetordertển
Kontrollberichte  nach  Ablauf von  14 Tagen  ab Zustellung  dieses  Bescheids.

Dieser  Bescheid  ergeht gebühren-  und  auslagenfrei.

Begründung

Sie  haben  eine  Anfrage nach  dem  VIG  zum  Lebensmittelbetrieb ,,Meteora“,  Hamburger Allee
37 in 30161 Hannover  gestellt. Hierbei  beantragten  Sie  Auskunft  Uber  die  letzten  beiden
lebensmittelrechtlichen  Kontrollen im  o.g. Betrieb  und  im Falle  von  Beanstandungen,  die
Herausgabe  der jeweiligen  Kontrollberichte.

Gern.  §  2, Abs. 1 s.  1 Nr. 1 VIG  hat  jeder  nach  Maßgabe  des  VIG  freien  Zugang  zu  allen
Daten  Uber von  den  nach  Bundes-  oder  Landesrecht  zuständigen  stellen  festgestellten  nicht
zulässigen
Futtermittelgesetzbuches und des Produktsicherheitsgesetzes, der auf Grund dieser
Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen und unmittelbar geltender Rechtsakte der
Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich der
genannten  Gesetze
sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den vorgenannten'
Abweichungen  getroffen  worden  sind.  Der  Anspruch  besteht  hierbei  gern.  §  2  Abs.  '1 S...'  2
VIG  nur insoweit,  als  keine Ausschluss- oder  Beschränkungsgründe  gern.  §  3  VIG  vorliegen.

Abweichungen Anforderungen des Lebensmittel- undvon

Es  liegt  ein  begründetes  Interesse jedes  Verbrauchers  vor,  darüber Auskunft zu  erhalten,  ob
lebensmittelbetriebe  bei  der  Herstellung,  Befiandlung  oder  Verarbeitung  von  Lebensmitteln
die  einschlägigen  lebensmittelrechtlichen  und  insbesondere  hygienerechtlichen  Vorschriften
einhalten.

5

IBAN BICBapkve٢b!ndungen:

Spa٢kasse  Hannover DE53  2505  0180  0000  5173  21 SPKHDESHXXX

Postbank  Hannover 0Ε82  2501  0030  0000  0153  05 PBNKDEFF

NordLB DE56  2505  0000  0101  3598  18 N01ADE2HXXXIร ิ ΒΕ89  2500  0000 0025 0017 68Deutsche Bundesbank. Filiale Hannover MARKDEF1250



In diesem  Zusammenhang  hat  auch de٢ 2. Senat des Niedersächsischen
Obervenwaltungsgerichts  (OVG) lUneburg  mit  Beschluss  vom 16.٥1.2٥2٥  (2 ME  7٥7/19)
nochmals  den  Anspruch  der Verbraucher  nach  §  2  Abs.  1 s.  1 Nr.  1  VIG  bestätigt.  So  steht
auch  der Gesetzeszweck  des  VIG,  nämlich  die  Transparenz  des  staatlichen  Handelns  sowie
dem  ungehinderten  Zugang  zu  Informationen,  im  Einklang  mit  der  Möglichkeit die  erhaltenen
Informationen mit  anderen  Verbrauchern  zu  teilen. Demgegenüber  ist  das Interesse  der
jeweiligen lebensmittelbetreiber, Hygienemängel und andere Rechtsverstöße  geheim zu
halten,  weniger  schutzwürdig.  Den  Interessen  der  lebensmittelbet reiber  wird  im  VIG  durch
die  dortigen  Ausschluss-, Beschränkungs-  sowie  Ablehnungsgründe Rechnung  getragen.
Ausschluss-  oder  Beschränkungsgründe  gern.  §  3  VIG  sowie  Ablehnungsgründe  gern.  §  4
Abs.  3  bis  5 VIG  ergeben  sich  im  vorliegenden  Fall jedoch  nicht.

Im Rahmen des gern. § 5 Abs. 1 VIG eingeleiteten  Ve^altungsverfa  hrens  wurde  dem
beteiligten Dritten, hier der betroffene lebensmittelbetrieb, nach § 28
Vewaltungsverfahrensgesetz  (VwVfG)3  die  Möglichkeit  gegeben,  sich  zu  den  maßgeblichen
Tatsachen und zu unserer  beabsichtigten Entscheidung zu äußern. Hierbei haben sich,
insbesondere auch  im  Hinblick  auf die  vorstehenden  Ausführungen  zum  Beschluss  des  OVG
lUneburg  keine Anhaltspunkte  ergeben,  die  der Auskunftserteilung  entgegenstehen.

Unter  Berücksichtigung  von  allen  uns  vorliegenden  Erkenntnissen  erfolgte  die  Abwägung
zugunsten  Ihrer Interessen.  Somit war Ihrem Antrag  vollumfänglich  stattzugeben.

Die  Auskunftserteilung  erfolgt  gern. § 5  Abs. 3  VIG  durch postalische Übersendung  der
3ngeforderten  Kontrollberichte. Dem  ¿eteiligten  Lebensmittelbetrieb.^st  diese  Entscheidung
entspreGheHd § 5 Abs. 2 s. 3 VIG ebenso bekannt  zu geben. Eine Übersendung ,.der
Kontrollberichte ist  nach  §  5  Abs.  4  VIG  frühestens  möglich,  sofern  dem  beteigten  Dritten
die Entscheidung bekannt gegeben  wurde und diesem ein ausreichend.er  Zeitraum zur
Einigung  von  Rechtsbehelfen  eingeräumt  worden  ist.  Daher  erfolgt  die  Übersendung  der
KontrOllberichte erst nach Ablauf dieser Frist von 14 Tagen nach Zustellung dieses
Bescheides  an  Sie und den  betroffenen  lebensmittelbetrieb.

Die Kostenentscheidung richtet sich nach § 7 Abs.  1 VIG, wonach der Zugang  .zu
Informationen  bis  zu  ein^m  Vewaltungsau^nd  von  25٥  Euro  gebühren-  und  auslagenfrei
ist. Ihre Anfrage hat einen geringeren Verwaltungsaufwand verursacht, sodass die
Auskunftserteilung  gebührenfrei  erfolgt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen  diesen Bescheid  kann  innerhalb  von  einem  Monat  nach  Bekanntgabe  Klage  zum
Verwaltungsgericht  Hannover,  leonhardtstraße  15,  3٥175  Hannover erhoben werden.

Mit freundlichen  Grüßen
Der Oberbürgermeister

█████
Bereich  Gewerbe-  und  Veterinärangelegenheiten
-Verbraucherschutz-

Rechtsgrundlagen

iVe٢braucher!nf٥rmat!٥nsgesetz  (V!G)  !n  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  17 Oktober  2012  (BGBl.  I s.
2166),  das  durch Artikel  2  Absatz 34  des  Gesetzes  vom  7.  August 2013  (BGBl.  I  s.  3154)  geändert worden  ist

.Lebensmittel-  und  Futtermittelgesetzbuch  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  3.  Juni  2013,(BGBl.  I s؛
1426),  das zuletzt durch Artikel 7ة  der Verordnung  vom  19.  Juni  2020  (BGBl.  I  s.  1328)  geändert worden  ist

svewaltungsvertahrensgesetz  (VwVfG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  23.  Januar  2003  (؟GBl I s.
102),  daszïleteidurch Artikel  7  des  Gesetzes جهةةدة٢ةة1؟  (BGBL  I  s. 2639)  geändert worden  iSt :
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wichtiger Hinweis:

Mit dieser Sendung werden Ihnen in gesetelich vorgeschriebener Form die im Umschlag enthaltenen Schriftstücke förmlich zugestellt. Die förmliche
Zustellung ein'es SChriftstUcks dient dem Nachweis, dass dem Adressaten in gesetzlich vorgeschriebener Form Gelegenheit gegeben worden ist, von
dem Schriftstück Kenntnis zu nehmen, und wann das geschehen ist.

Den Tag der Zustellung vermerkt der Zusteller auf dem Umschlag (siehe Vorderseite). Bitte bewatiren Sie den Umschlag zusammen mit den darin
enthaltenen Schriftstücken auf. Er dient als Beleg, wenn Sie angeben müssen, welche Schriftstücke Ihnen wann zugestellt worden sind.

Wird der Zustellungsadressat oder eine zum Empfang des .Schriftstücks berechtigte Person.'in der angegebenen Wohnung oder in' den
angegebenen Geschäftsräumen nicht angetroffen, kann das Schriftstück in einen zu der Wohnung oder dem Geschäftsraum gehörenden Brietasten
eingelegt werden. Mit der Einlegung gilt das Schriftstück als zugestellt.
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